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Gesetz

Beilage 21

vom m ~ ••••••m , mit dem das Lustbarkelt8-
abgabegeselz 1969 gei"dert wird

Der landtag hat beschlossen:

Art. I
Das Lustbarkeitsabgabegesetz 1969. LGBI. Nr. 40.

in der Fassung der Kundmachung LGBI. Nr. 48/1969
wird .wie folgt geändert:

1. §.10 Abs. 2 hat ~u faulen:
"(2) ·FÜr das Halten eines Schau-, Scherz-, Splel-,
Geschlcklichkeits- oder ähnlichen Apparates an
öffentlichen Orten, In GastgeweJlbebetrleben so
wie in sonstigen Jedermann zugängJlchen Räu
men beträgt die Aauschalabgabe pro Monat das
Zwethundertfache des höchstmögLicnen E·insat
zes, für das Halten von automatischen Kegel
bahnen. soweit ,ein von der Gemeinde plombier
tes Zählwerk eingebaut ist, bis zu 10 v.H. des
6inspielergebnlsses, sonst S 400,-monatlich für
Jede Bahn. Cl

2. Im § 10 Abs. 3 wird der Betrag von ..S 6,-"
durch den Betrag von pS 15,-" erse2t.

3. Im § 10 Abs. 4 wird der Ausdruck "Gast- und
Schankgewerbebetrleben" durch den Ausdruck
"GastgeweJ'lbebetrleben" sow~e der Betrag von
toS 10,-" durch den Bet.,ag von nS 25,- "ersetzt.

4. § 12 zweiter Satz hat zu Jauten:
"Im FaHe des § 10 Abs. 2 ·lst AbgabenschtJldner
der Eigentümer des Apparates; der Inhaber der
benützten Räume oder' Grondstücke haftet· je
-doch neben dem Eigentümer des Apparates als
G·esamtschuldner...

5. Im § 13 Abs. 2 wird der Betflag von "S 3.000,-CI

durch den Betrag von "8 5~OOO,_lC ersetzt

. Art. 11

Dieses Gesetz tr:itt mit dem seiner Verlautbafung
nachfolgenden Monatsersten in Kraft.

Erlluterungen

Zu Art. I Z. 1:

§ 10 Abs. 2 -des Lustbarkeitsabgabegesetzes 1969
sieht tür das Halten von Schau-, Scherz-, Splel-, Ge
schicklichkeits- oder ähn'lchen Apparaten eine Pau
schalabgabe vor. Diese beträgt pro Monat 1 v.H.
des Anschaftungswertes des Apparates. Nach der
Rechtsprechung des VerwaitungsgerJchtshofes ~Erk.

v. 24. 5. 1982, ZI. 81/17/0188 bis 194) ist unter An
schaffungswert der konkrete Anschaffungspreis für
den Abgabenschuldner zu verstehen. Das hat zur
Folge, daß die Höhe der Lustbarkeitsabgabe vom
Kaufpreis des Apparates abhängt und führt dazu,
daB im Burgenland meist nur gebrauchte Spielauto
maten, die zu einem 'Bruchtell des Neuwertes 'ge-
kauft werden, aUfgestellt werden. Auf Grund des
niedrigen Kaufpreises ist auch die Bemessungs
grundlage ~ür die Lustbarkeitsabgabe gering, was
wiederum zu ·einem .geringen Abgabeaufkommen
führt. Da nicht .nur .neue, sondern auch gebrauchte
Spielautomaten einen Ertrag abwerfen, die Lustbar
keitsabgabe für gebrauchte Spielautomaten aus dem
angeführten Grund aber In der Regel erheblich nied
riger ist, soll diese UlIlbegrundete Differenzierung
beseitigt werden, -Indem die Pauschalabgabe auf die
Höhe <tes Einsatzes abstellt. So soll die Pauschal
abgabe für die angef,ührten Apparate pro Monat das

Zweihundertlache des höchs~mög'lchen Einsatzes
betrag,en. Damit- ~-wlrd in Hlnlwnft die Höhe der
Lustbarkeitsabgabe in unmittelbarem Zusammen
hang mit der Höhe des Einsatzes stehen. Dazu
kommt, daß die Bemessung der Abgabe durch das
Abstellen auf den Einsatz verwaltungstechmsch eln
facherals bisher durchzuführen ist.

Durch die Neuregelung wird eine €rhöhung des
Lustbarkeitsabgabeaufkommens für die Gemeinden
eintreten. Dies Ist mit Rücksicht auf die finanzielle
Situation der Gemeinden erwünscht. Die Erhöhung
der Abgabe soll ·aber 'auch olm Interesse des Jugend
schu~ zu einer Zur:ückdrängung der durch den
Betrieb von Spielautomaten zu besorgenden MIß
stände führen. Bemerkt wird, daß in anderen Bun
desländern -die PauscnaJabgabe pro Apparat mit eJ
nem festen SchllUngbetrag festgesetzt wurde. Dies
hat aber .dazu geführt, daß gerade die weniger
problematischen Spletapparate (z.B. F,uBballspiele),
die meist eioen geringen ·Einsatz erfordern, ver
drängt wurden. Ein solches Ergebnis wird durch die
vorliegende Regelung deshalb vermieden, weIl die
Höhe der Abgabe ausschließlich von der Höhe des
Einsa~es abhängt.

Festzuhalten ·ist jedoch, daß der Hauptzweck
der Neuregetung dar.n besteht, daB die derzeitige
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Rechtslage, -die auf Grund der eingangs geschilder
ten Rechtsprechung des V;erwaltungs·gerlchtshofes
Probleme aufwirft. im Sinne einer Verw,altungsver
einfachung und .im I,nteresse der E'nnahmenstelge
rung für die Gemeinden geändert wlird. Oie durch
den ·Betrieb von Spielautomaten entstehenden Pro
bleme ·des Jugendschutzes hingeg-en können letzt
lich .in befriedigender Weise nur durch entsprechen
de verwaltungspolizeLliche RegeLungen, n~cht aber
durch das Lustbarkeitsabgabegesetz, gelöst werden.
Aus diesem -Grunde wurrden Vorschläge, die auf ei
ne Verf.ü-nifach,ung der tn dar Z. 1 vorgesehenen Pau
schalabgabe hiri,auslaufen, nicht weiter vertol-gt. zu
mal nach der Erfahrung dadÜrch nur die harmlosen
Spielapparate verdrängt werden und damit das an
gestl'labte Z·iel im Hinblick auf den Jugendschutz g-ar
nicht erreicht wird. .

Da die GemeindeVier:w-altung bereits heute durch
ein-e Vielzahl meist sehr_ kompHz,ierter Verwaltungs
vorschriften überl~stet .ist, muß es oberstes Ziel der
Gesetzgebung sein, mogLichst -einiache und verwal
tungsökonomische Rege'ungen zu ·schaffen. Aus die
sem 'Grund wurde im .Entwurf ·an. einem -einheitlichen
Pauschalbetr,ag festgehalten. Eine Aufspaltung in
verschiedene Sätze für verschiedene Apparate wür
de nur zu neuen Zw.eifelsfr~gen, Ausliegungsschwle
rigkeiten und Streitigkeiten ·führen, die die Abgaben
behörden der Gemeinden, aber' auch die AUtfs:ichts
behörden des Landes belasten. Weiters besteht die
Gelahr, daß bei kompli~i-erten Regelungen aus den
angeführten Gründen der Verwaltungsaufwand f:ür
die Einhebung der Abgabe 1m Einzelfall höher als
der ·Ertrag der Abgabe sein kann. ,Ein solches Er
gebnis muß aus finanzpol1tischen Erwägungen her
aus aber unbedingt vermieden werd-en.

Zu Art. I Z. 2, 3 und 5:

Aus Anlaß der Neufassung des § 10 Abs. 2 sollen
auch die Übrigen im § 10 enthaltenen Pauschalsätze,
die in fixen Schlmngbeträgen festgesetzt sind, an
gehoben werden. Die Festsetzung dieser Beträge
erfolgte im Jahr,e 1969. Seither sind die Lebenshal
tungskosten lum Über 100 % gestiegen. Bei Berück
sichtigung der zunehmenden FInanznot der Gemein
den sowie des Umstandes, daß es sich nicht um
hohe .Beträge handelt. erscheint die vorgesehene
Anhebung vertretbar. Weiter-s soll im HinbUck auf
die seit 1969 eingetretene Geldwertverdünnuog auch
der Höchstsatz der Gel.dstraf.e gemäß § 13 Abs. 2
entsprechend angehoben werden.

Zu Art. I Z. 4:

Durch die Neufestsetzung des § 12 zweiter Satz
wil'id n~ben der Abgabepflicht des Eigentümerl? des
Apparates im Interesse der Gemeinde auch die'Ge
·samthaftung des,Betriebsinhabers, 'n dessen Räumen
die Apparate aufgestellt sind, begründet. Dies er
mögl-icht den Gemeinden dann, wenn sie vom aus
wärtigen Automatenaufsteller keine Zahlung erhal
ten, sich belm Betriebsinhaber schadlos zu halten.
GerechtferUgt ·ist dJese Reg-elung. die in den Ge
setzen anderer Bundesländer" ebenfalls enthalten
ist, deshalb. weil der Betriebslnhaber aus der Auf
stellung der App'arate wirtschaftlichen Nutzen zieht
und zudem im Vertragsverhältn;s mit dem Automa
tenaufsteIler steht. Die Haftung des Betriebsinha
bers, worunter auch der Pächter zu verstehen ist.
setzt allerdings voraus, daß die Geltendmachung
dieser Haftung durch einen Haftungsbescheid gemäß
§ 172 LAO erfolgt. .


